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RS OGH 1978/11/15 1Ob15/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1978

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Bb

B - VG Art144

Rechtssatz

Für die Quali4kation als faktische Amtshandlung ist es erforderlich, daß es sich um Akte handelt, denen hoheitlicher

Charakter zukommt. Vorgangsweisen, die der faktischen Amtshandlung äußerlich und in den Zwecken ähnlich sind,

gibt es auch im Bereich der rechtlich eingeräumten Handlungsmöglichkeiten von privaten Personen und demnach

auch in der Verwaltung als Trägerin von Privatrechten.
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